
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Münzenberg


zur Veröffentlichung am 29.06.2026

Öffentliche Zustellung nach § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)


Diese Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung wurde in der Butzbacher Zeitung als amtliches Bekanntmachungsorgan der Stadt Münzenberg sowie auf der Internetseite der Stadt Münzenberg unter www.muenzenberg.de am 29.06.2026 veröffentlicht.

Name und letzte bekannte Anschrift der Zustellungsadressatin

Frau
Alexandra Krüger
zuletzt:
Licher Straße 32 A
35447 Reiskirchen

Datum und Aktenzeichen des Dokuments

26.06.2026		121-17/26-11

Die Zustellung des Dokuments erfolgt für

Den Magistrat der Stadt Münzenberg
Hauptstraße 22
35516 Münzenberg

Das Dokument kann eingesehen werden bei

	Magistrat der Stadt Münzenberg
	Die Einsicht ist nach vorheriger

	Ordnungsamt
	Terminvereinbarung möglich.

	Hauptstraße 22
	

	35516 Münzenberg	
	Bitte kontaktieren Sie uns hierfür vorab.



Die Zustellungsadressatin bzw. der Zustellungsadressat hat die Möglichkeit das Dokument einzusehen und kann mit der bearbeitenden Behörde in Verbindung treten.

Ansprechpartnerin: Frau Heller
Telefonnummer: 06033 9603-18
E-Mailadresse: ordnungsamt@muenzenberg.de

Begründung

Die Zustellung des oben genannten Dokuments an die vorbezeichneten Zustellungsadressatin erfolgt gemäß § 10 VwZG durch öffentliche Bekanntmachung aus folgendem Grund:
Der Aufenthaltsort der Empfängerin ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder einen Zustellungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Hinweise

Durch die Zustellung des Dokuments durch öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
